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A          HERAUSGEBER:    BÜRGERMEISTERAMT    UNTERMARCHTAL                  A                                      

                                                                                                   

     
                                                                     22. Dezember 2023     NR. 25 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst                       
An Wochenenden und Feiertagen unter der einheitlichen Rufnummer: 

116 117 
Die ärztliche Notrufnummer ist nicht mehr wie gewohnt nur am Wochenende erreich-
bar, sondern auch an den Werktagen zu folgenden Zeiten: 
Montag bis Freitag 18.00 – 08.00 Uhr  
Öffnungszeiten der Notfallpraxis Ehingen: 
nur an Samstag, Sonntag, Feiertag von 08.00 bis 22.00 Uhr 
Zahnärztlicher Notfalldienst (der Notfalldienst beginnt jeweils am Samstag 
um 08.00 Uhr und endet am Montag um 08.00 Uhr) 
zu erfragen unter der Telefon-Nummer –  0761 120 120 00  –  
 

Wochenenddienst der Sozialstation „Raum Munderkingen“, 
Kirchhof 3, Munderkingen 
Der Wochenenddienst der Sozialstation Raum Munderkingen ist zu erfragen unter der 
Telefon-Nummer 3882. 

 
Apotheken-Notdienst:  
Der taggenaue Apotheken-Notdienst für Untermarchtal ist abrufbar über  
- Telefon unter 0800 0022833 (kostenfrei aus dem Festnetz) oder über das Handy 
unter 22833 (max. 69 ct/min)  

 www.lak-bw.de/notdienstportal/notdienstkreis.html  
Hinweis: Die gegebenen Informationen über die Notdienste der Apotheken sind 
unverbindlich, da kurzfristige Tausche möglicherweise nicht mehr rechtzeitig  
dargestellt/übermittelt werden können. Der Betreiber dieser Portale/Dienste kann 
keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernehmen. Um in Notfällen die  
angegebene Apotheke auch tatsächlich erreichen zu können, ist eine telefonische 
Kontaktaufnahme mit der gewählten Apotheke zu empfehlen. 
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Termine auf einen Blick 
 
Mittwoch, 27.12.2023   Restmüll 
 
Freitag, 29.12.2023   gelber Sack 
 
Donnerstag, 04.01.2024   Blaue Tonne 
 
Freitag, 05.01.2024    Aussendung Sternsinger 
 
Samstag, 06.01.2024   Sternsinger sind unterwegs 
 
Dienstag, 09.01.2024   gelber Sack 
 
Mittwoch, 10.01.2024   Restmüll 
 
Freitag, 12.01.2024   Narrenzunft Untermarchtal 

Ausgrabung 

 

Samstag, 13.01.2024   Christbaumsammlung 
ab 07:30 Uhr 
 

Freitag, 12.01.2024   Biomüll 
 

Wir bitten um Beachtung 
Das Rathaus/Infozentrum ist über die Feiertage wie folgt geschlossen: 
27.12.2023 bis 29.12.2023. In dringenden Fällen schreiben Sie uns eine E-Mail: 
bm@gemeinde-untermarchtal.de 

Ihre Gemeindeverwaltung 

 

Wir bitten um Beachtung 
Die Mehrzweckhalle ist während den kompletten Weihnachts-/Winterferien für den 

 Sportbetrieb geschlossen. 

 

Amtsblattredaktion – HINWEIS – Wir bitten um Beachtung 
Das erste Amtsblatt im Jahr 2024 erscheint am 12.01.2024, also in der 2. 

Kalenderwoche und dann wie immer freitags in den geraden Wochen. 

 

 

mailto:bm@gemeinde-untermarchtal.de
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Es ist Zeit für das, was war, danke zu sagen, damit das was werden wird 

unter einem guten Stern beginnt. 
 

Liebe Mitbürger, 
 

so kurz vor Weihnachten, wenn man so langsam feststellt, dass tatsächlich am 24. 
Dezember der Heilige Abend ist und man noch schnell von Termin zu Termin oder von 
Geschäft zu Geschäft hetzt, ist es glaube ich besonders wichtig sich bewusst zu machen 
auf was es wirklich an Weihnachten ankommt.  
Es kommt nicht auf die Geschenke oder das Essen oder das was die Anderen tun an. Es 
kommt darauf an, dass wir uns auf die Werte besinnen die Weihnachten ausmacht und die 
Jesus als Kind vor über 2000 Jahren schenkte. 
Seien wir uns dessen bewusst, dass wir in einer Welt leben, die nicht perfekt ist. Nicht 
perfekt, weil wir Menschen so sind, wie wir sind! Wir haben vergessen, dass nicht 
materieller Wohlstand und geschäftlicher Erfolg den Wert eines Menschen ausmachen, 
oder die Kleidung und die Frisur. Das alles ist es nicht!  
Es gibt die sogenannte Goldene Regel und die lautet: „Was du nicht willst das man dir tut 
das füg auch keinem andern zu“ Ich glaube, wenn sich alle daranhalten würden, dann 
hätten alle den wahren Sinn von Weihnachten erkannt. 
Seht ich verkündige euch eine große Freude, wäre dann das Motto jeden Tages und es 
wäre Frieden unter den Menschen und auf der Welt. 
 

Diese Freude wünsche ich Ihnen allen zu Weihnachten. Und ich möchte mich bedanken 
bei Ihnen allen und besonders bei allen, die sich ehrenamtlich engagieren. Danke für alle 
Unterstützung und die Begegnungen im nun zu Ende gehenden Jahr.   
 

Frohe gesegnete Weihnachten dann einen guten Rutsch und alles Gute für 2024. Gehen 
Sie mit frohem Mut in das neue Jahr und lassen Sie es unter einem guten Stern beginnen. 
 

Herzliche Grüße! 
 
Ihr 
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Bekanntmachung gemäß § 46 Energiewirtschaftsgesetz 
 
Die Gemeinde Untermarchtal gibt hiermit bekannt, dass der Gas-Konzessionsvertrag mit der 
Netze-Gesellschaft Südwest mbH über die Versorgung der Gemeinde mit Gas am 28.02.2026 
endet. 
 
Die Gemeinde beabsichtigt, den zum vorgenannten Termin auslaufenden Gas-
Konzessionsvertrag durch einen neuen Gas-Konzessionsvertrag mit 20-jähriger Laufzeit zu 
ersetzen. 
 
Interessierte Unternehmen werden gebeten, ihr Interesse an der Konzession bis spätestens 
22.03.2024 schriftlich bei der Gemeindeverwaltung Untermarchtal, Bahnhofstraße 4, 89617 
Untermarchtal, zu bekunden. 
 
Verspätet eingehende Interessenbekundungen können nicht berücksichtigt werden. 
 
Informationen gemäß § 46a EnWG über die technische und wirtschaftliche Situation des 
Gasnetzes können bei der Gemeindeverwaltung angefordert werden. Die Daten werden nach 
Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung zur Verfügung gestellt. 
 
Gemeinde Untermarchtal, 22.12.2023 
 

 
 
Diese Bekanntmachung erscheint in elektronischer Form auch im Bundesanzeiger. 

 
 

 

Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen 

Alb-Donau-Kreis 
 
Aufgrund von § 5 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in 
Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und den §§ 2 und 
11 Kommunalabgabengesetz (KAG) in der jeweils aktuell gültigen Fassung hat die 
Verbandsversammlung am 12.12.2023 folgende Satzung beschlossen: 
 
2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche 
Leistungen (Verwaltungsgebührensatzung) vom 22.02.2012 
 

§ 1 

§ 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

 
§ 4 Gebührenhöhe 

(1) Die Höhe der Verwaltungsgebühren richtet sich nach dem dieser Satzung beigefügten 
Gebührenverzeichnis. Das Gebührenverzeichnis ist Bestandteil der Satzung. Für 
öffentliche Leistungen, für die im Gebührenverzeichnis weder eine Verwaltungsgebühr 
bestimmt noch Gebührenfreiheit vorgesehen ist, ist eine Gebühr von 3,00 € bis 
3.000,00 € zu erheben. 
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§ 2 

Das Gebührenverzeichnis erhält folgende Fassung: 

 
1. Es wird im Gebührenverzeichnis in der Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung 

geändert: 

10        Fischereischeine 

10.1 Erteilung von Fischereischeinen einschl.  
Ersatzfischereischeinen (§ 31 FischG): 
10.1.1 Jahresfischereischein 25,00 € 
10.1.2 Fischereischein auf Lebenszeit 25,00 € 
10.1.3 Jugendfischereischein 19,00 € 

10.2 Einziehung der Fischereiabgabe bei Fischereischeinen auf  
Lebenszeit 
(die erstmalige Einziehung ist gebührenfrei) 13,00 € 

 
2. Es wird im Gebührenverzeichnis in der Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung neu 

aufgenommen: 

 
13        Amtshandlungen im Kirchenaustrittsverfahren 
            je Person 40,00 € 

 14        Finanzwesen 
 14.1 Versand von Kontoauszügen. Sie beträgt für  

jede angefangene Viertelstunde 14,00 € 
 14.2 Auflistung der Kindergartengebühren für  

Lohnsteuerjahresausgleich. Sie beträgt für jede 
angefangene Viertelstunde 13,00 € 

 14.3 Auskunft über bisher entstandene Beiträge. Sie beträgt für  
jede angefangene Viertelstunde 14,00 € 

 

§ 3 

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

 
Ausgefertigt 
Munderkingen, 12.12.2023 
 

 
Thomas Schelkle 
Verbandsvorsitzender 
 
 
Hinweis über die Verletzung von Verfahrens- und/ oder Formvorschriften nach § 4 Abs. 
4 S. 4 GemO 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung ist nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung und die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 
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Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen 

Alb-Donau-Kreis 

Aufgrund des § 5 in Verbindung mit § 21 Abs. 2 des Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit (GKZ) in der aktuell gültigen Fassung hat die Verbandsversammlung am 
12.12.2023 die vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis am 14.12.2023 genehmigte Änderung der 
Verbandssatzung beschlossen: 

16. Satzung vom 12.12.2023 zur Änderung der Verbandssatzung vom 21.12.1971 

§ 1 

§ 2 Absatz 5 wird um die Ziffer 5 mit folgendem Text ergänzt: 

die Aufgabe des Personenstandswesens im Sinne der 
§§ 1 und 3 AGPStG, § 61 Absatz 5 GemO. 
 
Der bisherige Absatz 6 des § 2 wird Absatz 7. 

§ 2 Absatz 6 wird ersetzt durch folgender Text: 

Der einheitliche Standesamtsbezirk der folgenden Mitgliedsgemeinden  
hat seinen Sitz in Munderkingen und führt den Namen „Verbandsstandesamt Munderkingen“. 
Der Verband erfüllt für die Mitgliedsgemeinden Emeringen, Emerkingen, Grundsheim, 
Hausen am Bussen, Lauterach, Rechtenstein, Untermarchtal, Unterstadion und 
Unterwachingen die Aufgabe nach § 2 Absatz 5 Ziffer 5. 
Die Aufnahme weiterer Mitgliedsgemeinden in das Verbandsstandesamt 
Munderkingen, sowie das Ausscheiden von Mitgliedsgemeinden  
ist auf Antrag möglich. Es bedarf hierzu der Änderung der Verbandssatzung. 

§ 2 

§ 5 Absatz 1 Nummer 9 wird mit folgendem Text geändert: 

die Entscheidung über die Ernennung, Anstellung, Entlassung und sonstigen 
personalrechtlichen Entscheidungen der Beamten im höheren Dienst und gleichwertig 
sonstige leitende Bedienstete des Verbands; 

§ 3 

§ 8 Absatz 1 wird mit Satz 3 mit folgendem Text ergänzt: 

Die Verbandsverwaltung entscheidet über die Ernennung, Anstellung, Entlassung und 
sonstigen personalrechtlichen Entscheidungen der Beamten bis zum mittleren Dienst und 
gleichwertig sonstige Bedienstete des Verbands. Die Verbandsverwaltung entscheidet dabei 
in Abstimmung mit dem Verbandsvorsitzenden. 

§ 4 

§ 9 wird mit Absatz 7 mit folgendem Text ergänzt: 

Alle Mitgliedsgemeinden nach § 1 Absatz 1 tragen die Kosten des Verbandsstandesamts zu 
10 v. H. im Verhältnis der Einwohnerzahlen (§ 143 GemO). Die Mitgliedsgemeinden nach § 2 
Absatz 6 Satz 2 tragen zusätzlich die Kosten des Verbandsstandesamts zu 90 v.H. im 
Verhältnis der Einwohnerzahlen (§ 143 GemO). 

§ 5 

Diese Satzung tritt am 08.01.2024 in Kraft. 

Ausgefertigt 

Munderkingen, 12.12.2023 

 

Thomas Schelkle 
Verbandsvorsitzender 
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Hinweis über die Verletzung von Verfahrens- und/ oder Formvorschriften nach § 4 Abs. 
4 S. 4 GemO 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung ist nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung und die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 

 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis - Pressemitteilungen 
 

Erste Planungen für künftige Wasserstoff-Infrastruktur im Alb-Donau-Kreis  

 
„Eine funktionierende Wasserstoff-Infrastruktur wird zukünftig ein wichtiger Baustein sein, mit 
dem wir unsere Energieversorgung sichern können – und dies klimafreundlich CO2-neutral mit 
regenerativen Energien. Daher haben wir ein Projekt angestoßen, das dazu beitragen soll, 
diese Zukunftstechnologie in die Fläche zu bringen. Durch eine Kooperation mit der EnBW und 
lokalen Unternehmen möchten wir die gesamte Wertschöpfungskette abdecken: Ein 
Elektrolyseur soll bei uns im Alb-Donau-Kreis den Wasserstoff produzieren. Dieser kann dann 
an einer extra dafür eingerichteten Tankstelle an der B311 in Ehingen an Lastwagen und 
Busse abgegeben werden. Unsere Kreisverwaltung übernimmt dabei die Koordination und die 
,Scharnierfunktion´ zwischen den innovativen Unternehmen des Alb-Donau-Kreises“, sagt 
Landrat Heiner Scheffold in der heutigen Sitzung des Verwaltungsausschusses, in der das 
Projekt vorgestellt wurde.  
Das erste Treffen der beteiligten Akteure fand am 31. Oktober 2023 im Ehinger Ritter-haus, 
einer Außenstelle des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis, statt. Neben dem Energieversorger 
EnBW, der die Bereitstellung von grünem Wasserstoff aus regionalen erneuerbaren Energien 
beabsichtigt, sind der Tankstellenbetrieb Daniel Späth und die Firmen Bayer, Bottenschein, 
Denkinger und Stöhr involviert, die wasserstoffbetriebene Busse und Lastwagen anschaffen 
wollen. Darüber hinaus bringt die Stadt Ehingen, die bereits seit über zehn Jahren als 
„Nachhaltige Stadt“ die Energiewende vorantreibt, ihre Kompetenzen und Erfahrungen in das 
Projekt ein. Beim Auftaktgespräch mit den Projektbeteiligten im Ritterhaus wurde die 
grundsätzliche Planung nun konkretisiert. Die Realisierung dürfte voraussichtlich mehrere 
Jahre in Anspruch nehmen. Für Anfang 2024 ist die Unterzeichnung einer Absichtserklärung 
(„Letter of Intent“) vorgesehen. Weitere interessierte Unternehmen oder Institutionen sind 
herzlich eingeladen, zu dem Projekt dazu zustoßen. 
„Insbesondere der Logistik- und Transportbereich eignet sich gut als Blaupause für eine 
Wasserstoff-Versorgung in unserer Region. Und die Vorgaben der EU stellen die Unternehmen 
im ÖPNV mit der „Clean Vehicle Directive“ vor große Herausforderungen. Es ist an uns, die 
richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen und neuen Technologien gegenüber offen zu sein. 
Positive Veränderungen entstehen, wenn jeder seinen Teil leistet. Wir möchten mit dem 
Projekt zum Klimaschutz und zur Energieversorgungssicherheit in unserer Region beitragen 
und darüber gleichzeitig die Wirtschaftskraft unserer Region erhalten. Unsere Unternehmen 
bringen dafür die richtige Dynamik und wertvolle Expertise mit“, sagte Landrat Heiner 
Scheffold. 
Wasserstoff-Ausbau in der Region vorantreiben 
Das Pilotprojekt in Ehingen entsteht im Rahmen der Modellregion Mittlere Alb-Donau-
Ostwürttemberg „H2-WANDEL“ (ehemals „Hy-Five Modellregion Grüner Wasserstoff“), in der 
der Alb-Donau-Kreis beteiligt ist. Weitere geplante Leuchtturm-Projekte sind beispielsweise ein 
Elektrolyseur zur Wasserstofferzeugung am Zentrum für Sonnenenergie- und 
Wasserstoffforschung (ZSW) im Science Park Ulm, in einem neuen Industriepark bei 
Schwäbisch-Gmünd sowie einer Wasserstoff-Tankstelle im Stadtkreis Ulm.  
„Im Alb-Donau-Kreis gilt es, die Wasserstoff-Technologie in die ländlich geprägte Fläche zu 
bringen. Ein geeigneter Standort ist dafür die große Kreisstadt Ehingen, direkt an der 
Verkehrsachse B311 gelegen, die als ‚nicht-gebaute Autobahn der 1970er Jahre gilt‘. Ehingen 
und die direkte Umgebung sind zudem Sitz mehrerer Bus- und Transportlogistik- 
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Unternehmen“, sagte Scheffold. „Es wird zwar noch viele Jahre dauern, bis die Wasserstoff-
Fernleitungen fertiggestellt werden, die nach eindringlichen Appellen aus unserer Region nun 
auch bis zu uns verlegt werden sollen. Vor Ort haben wir dann über die Netze Südwest bereits 
eine ideale Leitungsinfrastruktur in die Fläche. Es gilt, unsere Wasserstoffinfrastruktur 
frühzeitig aufzubauen und daraufhin auszurichten und die innovative Dynamik unserer Region 
zu nutzen“, so der Landrat. 
 

Webinare am 9. Januar 2024: 
„Von Anfang an mit Spaß dabei“: Tipps zur Ernährung  

von Säuglingen und Kleinkindern 

 
Im Rahmen von zwei Webinaren informiert eine Referentin der Landesinitiative „Beki“ 
(Bewusste Kinderernährung) am Dienstag, den 9. Januar 2024, zur Ernährung von Säuglingen 
und Kleinkindern: Der Vortrag, der wahlweise von 9 bis 10:30 Uhr oder von 19 bis 20:30 Uhr 
online kostenfrei besucht werden kann, steht unter dem Motto „Von Anfang an mit Spaß 
dabei“ und erklärt, wie die Einführung von Beikost bei Babys gut gelingt. 
Anmeldung für die Vorträge unter:  
9 Uhr: https://join.next.edudip.com/de/webinar/20241/1937643 
19 Uhr: https://join.next.edudip.com/de/webinar/202412/1938399 
 
 

Kein Behördenbesuch notwendig: Aufenthaltserlaubnis für Geflüchtete aus der 
Ukraine wird automatisch verlängert 

 
Für Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind und die am 1. Februar 2024 
eine gültige Aufenthaltserlaubnis besitzen, wird diese Aufenthaltserlaubnis automatisch bis 
zum 4. März 2025 verlängert. Ein Antrag auf Verlängerung bei der zuständigen 
Ausländerbehörde ist nicht erforderlich. Die betroffenen Personen müssen daher keinen 
Kontakt zur Behörde aufnehmen. 
Grundlage ist die am 5. Dezember 2023 in Kraft getretene Ukraine-Aufenthaltserlaubnis-
Fortgeltungsverordnung des Bundesinnenministeriums. Weitere Informationen gibt es online 
auf dem Online-Hilfeportal der Bundesregierung für Geflüchtete aus der Ukraine: 
www.germany4ukraine.de. 

 
 
Long COVID: Von Erschöpfung bis Atemnot 5.570 AOK-Versicherte in der Region betroffen 
Ulm, 05.12.2023 
Extreme Erschöpfung, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme sowie anhaltende 
Atem- und Muskelbeschwerden: Long COVID hat viele Symptome. Momentan wird 
geschätzt, dass etwa sechs bis 15 Prozent der Bevölkerung von Long COVID 
betroffen sind. 
Seit dem ersten Auftreten von SARS-CoV-2-Infektionen 2020 bis zum Jahresende 2022 wurde 
bei 63.289 AOK-Versicherten in Baden-Württemberg Long COVID diagnostiziert. Im Alb-
Donau-Kreis waren es 4.030. Das entspricht 2,2 Prozent der Versicherten. Im Stadtkreis Ulm 
haben 1.540 Personen im Laufe der Pandemie bis einschließlich 2022 die Diagnose Long 
COVID erhalten. Damit waren 3,5 Prozent der Versicherten in Ulm schon einmal von der 
Diagnose betroffen. 
Laut AOK-Auswertung leiden Erwachsene, die wegen einer SARS-CoV-2-Infektion im 
Krankenhaus behandelt wurden, häufiger an Long COVID als diejenigen mit milden Verläufen. 
Außerdem scheinen Frauen häufiger betroffen zu sein als Männer, jüngere Erwachsene 
häufiger als Kinder und ältere Menschen. 
In den meisten Fällen lassen die Beschwerden einer COVID-19-Erkrankung nach wenigen 
Tagen oder Wochen wieder nach. Einige Erkrankte haben jedoch länger gesundheitliche 
Probleme – sie benötigen deutlich mehr Zeit, um zu genesen oder entwickeln neue 
Symptome. Anhaltende oder neue Symptome ab vier Wochen nach der Infektion werden als 
Long COVID bezeichnet, ab einem Zeitraum von zwölf Wochen nach der Infektion als Post 
COVID. 
 
 

https://join.next.edudip.com/de/webinar/20241/1937643
https://join.next.edudip.com/de/webinar/202412/1938399
http://www.germany4ukraine.de/
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Ein einheitliches Krankheitsbild gibt es bei Long COVID nicht. „Das Fehlen spezifischer 
diagnostischer Marker erschwert die Diagnose, die klinisch gestellt werden muss“, sagt Dr. 
Alexandra Isaksson, Fachärztin für Psychiatrie bei der AOK Baden-Württemberg. Eine Auswahl 
möglicher Symptome sind z. B. Schwäche und schnelle Erschöpfung, eingeschränkte 
Belastbarkeit, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme und anhaltende Atem- sowie 
Muskelbeschwerden. „Die Beschwerden können einzeln oder auch in Kombination 
vorkommen“, erklärt Dr. Isaksson. „Bei Versicherten der AOK Baden-Württemberg, die bis 
Ende 2022 die Diagnose Long COVID erhielten, waren die häufigsten ärztlich diagnostizierten 
Beschwerden Ermüdung, Depressionen, Atemnot, Schlafstörungen und Schwindel; seltener 
Übelkeit, Geschmacks- und Geruchsstörungen.“ 
Die Beschwerden können monatelang andauern, bessern sich jedoch in der Regel im Laufe 
der Zeit. „Auch milde oder sogar symptomlos verlaufende SARS-CoV-2-Infektionen können 
Langzeitfolgen haben“, so die Ärztin. Da aktuell keine spezifische medikamentöse Therapie 
existiert, werden bei den Betroffenen ausschließlich die Symptome behandelt.  
Die AOK bietet ihren Versicherten im Rahmen ihrer AOK-Facharztverträge Kardiologie, 
Pneumologie und PNP/Neurologie Beratungsgespräche an. Sie sollen den Betroffenen bei der 
Aufklärung, Behandlung und Unterstützung im Alltag und der Rehabilitation helfen. Zudem 
können Betroffene auf den Long-Covid-Coach zugreifen. Das kostenfreie Online-Angebot 
bietet einen Überblick über die Erkrankung sowie Therapiemöglichkeiten und Übungen zur 
Linderung von Beschwerden: aok.de/pk/long-covid/ 
 

 

 
Bekanntmachung der Tierseuchenkasse (TSK) Baden-Württemberg 

- Anstalt des öffentlichen Rechts - 
Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart 

 

Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassenbeitrag 2024 ist der 01.01.2024. 
 
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2023 versandt. 
Sollten Sie bis zum 01.01.2024 keinen Meldebogen erhalten haben, rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht 
zur Meldung begründet sich auf § 31 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes in 
Verbindung mit der Beitragssatzung. 
 
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften) sind zum 1. Februar 2024 
meldepflichtig. 
Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften erhalten Mitte 
Januar 2024 einen Meldebogen. 
 
Melde- und beitragspflichtige Tiere sind:      Pferde  
  Schweine 
  Schafe 
  Hühner 
  Truthühner/Puten  
Meldepflichtige Tiere sind: Bienenvölker (sofern nicht über einen Landesverband gemeldet) 
 
Nicht zu melden sind:  Rinder einschließlich Bisons, Wisenten und Wasserbüffel. Die 

Daten werden aus der HIT-Datenbank (Herkunfts- und 
Informationssystem für Tiere) herangezogen. 

Nicht meldepflichtig sind u.a.:  Gefangengehaltene Wildtiere (z.B. Damwild, Wildschweine), Esel, 
Ziegen,    
 Gänse und Enten 
 
Wenn bis zu 25 Hühner und/oder Truthühner gehalten werden und keine anderen beitragspflichtigen 
Tiere (s.o.) vorhanden sind, entfällt derzeit die Melde- und Beitragspflicht für die Hühner und/oder 
Truthühner. 
Es spielt keine Rolle, ob die Tiere in einem landwirtschaftlichen Betrieb oder in einer reinen Hobbyhaltung 
stehen – für die Meldung ist immer der gemeinsam gehaltene Gesamttierbestand je Standort zu melden. 
Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss die Tierhaltung beim zuständigen 
Veterinäramt gemeldet werden. 
Schweine, Schafe und/oder Ziegen sind, unabhängig von der Stichtagsmeldung an die 
Tierseuchenkasse BW, bis 15.01.2024 an HIT zu melden. Die Tierseuchenkasse BW bietet an, die  
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Stichtagsmeldung an HIT zu übernehmen. Nähere Informationen finden Sie auch auf dem 
Informationsblatt als Anlage zum Meldebogen und auf unserer Homepage unter www.tsk-bw.de. 
Weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht sowie zu Leistungen der Tierseuchenkasse BW 
sowie über die einzelnen Tiergesundheitsdienste finden Sie auf unserer Homepage unter www.tsk-bw.de. 
Telefon: 0711 / 9673-666;  E-Mail: beitrag@tsk-bw.de; Internet: www.tsk-bw.de 
 

 

 
 
Rentenversicherung keine Finanzreserve für Haushaltsloch des Bundes  
Erhöhung des Reha-Haushaltes wichtig für Unternehmen  
 
Am 12. Dezember wurde der Haushalt 2024 der Deutschen Rentenversicherung Baden-
Württemberg (DRV BW) von der Vertreterversammlung in Stuttgart verabschiedet. Mit rund 
28 Milliarden Euro fällt er 1,55 Milliarden Euro höher aus als 2023 und steigt damit um 5,94 
Prozent. Der Haushaltsplan der DRV BW basiert auf der Einnahmen- und 
Ausgabenentwicklung der allgemeinen Rentenversicherung. Im laufenden Jahr fallen die 
Einnahmen aufgrund der Rekordzahl sozialversichungspflichtig Beschäftigter deutlich höher 
aus als ursprünglich prognostiziert.  
 
Mögliche Auswirkungen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts  
Andreas Schwarz, Erster Direktor der DRV BW, machte deutlich: „Die aktuell positive 
Einnahmeentwicklung darf vor dem Hintergrund des Urteils zur Schuldenbremse vom 15. 
November 2023 von der Politik nicht zum Anlass genommen werden, den Bundeszuschuss zur 
allgemeinen Rentenversicherung zu kürzen.“ Denn schon heute zeigten die 
Vorausberechnungen, dass die Rücklagen der allgemeinen Rentenversicherung in den 
nächsten Jahren fallen und sich von voraussichtlich 1,67 Monatsausgaben zum Jahresende 
2023 ab 2028 knapp über der Untergrenze von 0,2 Monatsausgaben einpendeln werden. 
„Auch der Rückgriff auf die Nachhaltigkeitsrücklage zur Schließung der Haushaltslöcher 
scheidet aus“, so Schwarz. Dies würde die Last auf zukünftige Beitragszahlende und 
Rentenbeziehende verschieben und schade damit dem Vertrauen in die Verlässlichkeit der 
gesetzlichen Rente.  
 
Rentenversicherung wichtiger Partner für Unternehmen  
Die Rolle der DRV BW für die Unternehmen unterstrich Direktorin Saskia Wollny. Gute 
Rehabilitation ist mit Blick auf die demographische Entwicklung insbesondere für den 
zukünftigen Arbeitsmarkt ein entscheidender Faktor: Das wichtigste Ziel sei es, Mitarbeitende 
bei gravierenderen Beschwerden durch individuelle Reha-Maßnahmen wieder erfolgreich in 
das Erwerbsleben zurückzubringen und möglichst lange zu halten. „Reha rettet Lebensläufe“, 
betonte Wollny.  
Baden-Württemberg ist mit seiner ambulanten und stationären Reha-Landschaft gut 
aufgestellt. Damit Menschen trotz gesundheitlicher Probleme wieder im Beruf stehen können, 
sind im Haushalt 2024 der DRV BW rund 617,4 Mio. Euro bedarfsorientiert angesetzt. Das 
entspricht einer Zunahme um 3,95 %. „Es ist wichtig, dass die Erfolge der Reha 
wahrgenommen und als wichtiger Bestandteil der gesamten Gesundheitsvorsorge gesehen 
werden“, hob Wollny hervor.  
 
DRV BW für die Zukunft alle Weichen gestellt  
Karoline Bauer, Vorstandsvorsitzende der DRV BW, begrüßte vor den Mitgliedern der 
Vertreterversammlung die laufenden Projekte, die die DRV BW bereits initiiert hat, umsetzt 
und weiterentwickelt, um die Kernaufgaben auch in der Zukunft kundennah leisten zu können. 
Gerade in Bezug auf die demografische Entwicklung, die die Rentenversicherung doppelt trifft 
– mehr Rentenanträge bei altersbedingt ausscheidendem Personal – sei die Digitalisierung der 
Abläufe und eine zukunftssichere Struktur unabdingbar. Dank der bereits angestoßenen 
Veränderungsprozesse zeichne sich hier bereits ab, dass die DRV BW die anstehenden 
Herausforderungen meistern wird.  
 
 
 

mailto:beitrag@tsk-bw.de
http://www.tsk-bw.de/
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SCHULE 
 

Grundschulen Untermarchtal und Lauterach: 
Adventsfeier mit Theaterstück: Der Weihnachtsstern mit der Grundidee von 

guten Gefühlen 
 
Untermarchtal (hi) Die gemeinsamen Grundschulen von Untermarchtal und Lauterach der 
Klassen 1 bis 4 luden mit ihren Lehrerinnen und dem Elternbeirat zu einer Adventsfeier in die 
Gemeindehalle Untermarchtal ein. Eltern, Goßeltern, Geschwister und Freunde kamen dazu in 
großer Zahl. Alle erlebten eine lebendige, aufgeschlossene und mit ihrem Können für`s 
Theaterspiel gut eingestimmte Schülerschar. Dies bewiesen die Schüler in vorweihnachtlicher 
Stimmung mit den eingeübten Stücken.  
Dabei war auch die Grundidee, wie man schlechte Gefühle, Feindschaften und Lügen in Gutes 
umsetzen kann. Dazwischen sangen die darstellenden Schüler das Lied „Ich schenk dir einen 
Stern“ und daran schloß sich der Sternentanz aus Tschaikowsky „Tanz der Zuckerfee“ und 
dem Gedicht „Der kleine Strohstern“.  
Da sah und hörte man die Schüler, wie sie in Kleingruppen ihre durchaus lebendigen und 
farbigen Texte deutlich den anwesenden Zuhörer und Zuschauer verständlich machten. 
Dabei wurde auch in Bezug nicht nur auf Weihnachten, die Grundideen von Gemeinschaft, 
Wahrheit und Freundschaft in dem von den Schülern gespielten Schulunterricht verständlich 
aufgezeigt. Humorvoll und lustig aber auch der Auftritt der toll gekleideten „Drei Könige“  mit 
ihrem tapsig aussehenden aber mit klugen Worten sprechenden Kamel.  Hierbei lockerte die 
ganze Szene auf. Dieses gezeigte Stück und alle Darbietungen der Schüler wurden mit viel 
verdientem Beifall bedacht. Beim Abschlusslied „Mein Weihnachtsstern“ stimmten Schüler und 
die Anwesenden bei vorweihnachtler Stimmung ein. Abschließend bedankte sich die 
Stellvertretende Schulleiterin Stefanie Illenberger bei den Schülern für ihr gekonntes Vorspiel, 
dem Lehrerkollegium und den Eltern für die Vorbereitung und Durchführung der 
Schuladventsfeier. Auch dem anwesenden Publikum für ihr Kommen galt ein Dankeschön. Ein 
Beisammensein bei dem von den Eltern angebotenen Kaffee und Kuchen und mit einigen 
Süßigkeiten für die Schüler 
wurde die Feier abgeschlossen. 
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Vereinsmitteilungen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SVU Wintersport 
Erlebnistag 2024 
Dieses Jahr werden wir am 24. Februar 2024 wieder in die 
faszinierende Bergwelt des bekannte und beliebte Familien-
Skigebiet Sonnenkopf (www.sonnenkopf.com) in Österreich 
eintauchen. Direkt am Fuße des weltbekannten Arlbergs warten 30 
Kilometer bestens präparierte Pisten und Skirouten vor einer 
unbeschreiblichen Bergkulisse auf aktive Familien und 
Wintersportler. Wer lieber gemütlich durch einsame 
Winterlandschaften stapft, findet auf zahlreichen Schneeschuh- 
und Winterwanderwegen traumhafte Aussichten. Rodelspaß ist auf 
den Rodelbahnen garantiert. Direkt an der Bergbahn können Nicht-
Skifahrer auf einer ca. 2 km langen Rodelbahn ins Tal gleiten (je 
nach Schneelage, Rodelverleih vor Ort). 

Treffpunkt: 05:45 Sportheim Untermarchtal 
Abfahrt: 06:00 Uhr, Rückkehr: 19:00 Uhr   
Anmeldung (online) bis spätestens: 16. Feb. 2024 

Weitere Infos und Preise finden Sie auf der Anmeldeseite unter 
dem QR-Code oder direkt hier: 

https://forms.gle/Rn2oA2esaWMfYzFbA 
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Landjugend Untermarchtal 

Am Samstag, den 13. Januar 2024 werden wir wie gewohnt die Christbäume 

 im Ort einsammeln. Wir bitten darum, dass die Bäume ab 07:30 Uhr bereit liegen. 

 

Wir wünschen Euch frohe und besinnliche Weihnachten,  

sowie einen guten Start ins neue Jahr. 

Eure Landjugend Untermarchtal 

 

Weihnachtsgrüßle von Füranand & Mitanand 

Wir möchten uns herzlich bei allen Mitwirkenden bedanken,  

die es möglich gemacht haben, dass wir dieses Jahr für unsere Kinder ein tolles 

Ferienprogramm anbieten konnten und die beim Kreativ und Unterwegs sein  

mitgewirkt haben!  

Einen ganz besonderen Dank möchten wir unserem Team vom Frauenkaffee 

aussprechen! Durch euch ist es möglich geworden, diese gesellige Runde fest 

etablieren zu können.  

Danke auch an alle Frauen und Kinder, die die Angebote wahrgenommen haben. 

 

Wir wünschen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, geruhsame Tage zwischen 

den Jahren und alles Gute, Glück und Gesundheit für ein friedvolles neues Jahr. 

Das Team von Füranand & Mitanand 
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Ausgrabung 
 

Schopfboale Hoi ihr liebe Leit, 

Am Freitag isch es endlich wieder soweit. 

A ganzes Johr hemmer drauf gwartat, 

das die Fasnetssaison wieder startet. 

Boale, Büttel und Hexa sind bereit, 

für die närrische Fasnetszeit. 

Dr Hokama wird von seine Hexa aus em Schlof aufgweckt 

Und bei de Boale wird sich kräftig g’heckt und gstreckt, 

denn mir Narra hend jetzt im Ort des Saga. 

Eisre Büttel werad dafür sorga. 

Dr Schultes der ka ersch mol Urlaub macha, 

denn mir hend einiges vor, kloine und große Sacha. 

 

 Freitag 12.Januar 2024, 19:00 Uhr vor der 
Zehntscheuer 

Anschließend ist buntes närrisches Treiben in der Zunftstube angesagt. 
Die musikalische Unterstützung übernimmt auch dieses Jahr wieder eine 

Abordnung der Musikkapelle Frankenhofen. 
Es würde uns sehr freuen, wenn wieder einige Zuschauer dem Spektakel 

beiwohnen würden. 
Mit närrischen Grüßen und Schopfboale – Hoi! 

 
Eure Narrenzunft Untermarchtal e.V. 

 

 
PS: Die Zunftstube ist vor jeder Ausfahrt eine halbe Stunde vor Abfahrt geöffnet. 
Infos über Abfahrtszeiten der Ausfahrten gibt es unter www.nzuntermarchtal.de  

 
 

 

http://www.nzuntermarchtal.de/
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Yoga ab Januar‘24 
 
Die Kombination aus Muskeldefinition, Flexibilität und ein besseres Körpergefühl 
entwickeln. Diese Schwerpunkte stehen ebenfalls mit den Themen Geduld, Achtsamkeit und 
Dankbarkeit auf der Yogamatte im Fokus. Die Verbindung von Fitnessbewegungen mit 
kraftvollen Yoga-Flows und abschließenden Meditationseinheiten könnte eine faszinierende 
Mischung sein. 
 
Start: 17.1.2024 - 13.3.2024 (7.2. + 14.2. ist keine Stunde)  
 
Mittwoch: 19-20Uhr 7x 65€  
 
Untermarchtal in der Halle  
 
Anmeldung: Anki Lock       Handy: 015120177532  
 
 

 

Weihnachtsgrüße  
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-17- 

 

Was sonst noch interessiert 

Weihnachtsgruß vom Liederkranz Kirchen 

Liebe Freunde, Gönner, Sängerinnen und Sänger vom fEinklang, 
ich grüße Sie im Namen des Liederkranzes Kirchen und seinem Chor fEinklang.  
2023 neigt sich seinem Ende zu und ich möchte die Gelegenheit nutzen, kurz innezuhalten 
und das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und Ihnen auch einen Ausblick auf das 
kommende Jahr zu geben. 
Im Frühling verbrachten wir ein intensives Probenwochenende in Justingen, das uns und 
unserer Gemeinschaft sehr guttat, da unser Chor fEinklang schnell auf 50 aktive Sänger und 
Sängerinnen angewachsen ist. 
Gut vorbereitet konnten wir im Jahresverlauf zahlreiche kleinere und größere Auftritte gut 
meistern. Dazu gehörten das Chorfestival in Ingstetten, ein Gastauftritt in Schemmerberg, die 
Begleitung des ökumenischen Freiluftgottesdienstes in Kirchen, die Umrahmung des 
Hospizgottesdienstes und der Luciaandacht und erst vor wenigen Tagen natürlich das 
traditionelle „Singen am Baum“ in Kirchen. 
Zwei Highlights des vergangenen Jahres waren sicherlich die musikalische Begleitung einer 
kirchlichen Trauung und die Mitwirkung bei einem Konzert des MV Blaubeuren bei der 
diesjährigen Sommerbühne Blaubeuren. 
Wie Sie sehen, es war ein ereignisreiches und schönes Jahr für unseren Chor. 
Und nun ein kleiner Ausblick auf das kommende Jahr. Nein, eigentlich nicht klein, für uns ist 
es etwas Großes: 
Wir laden Sie herzlich zu unserem Konzert am 20.04.2024 in der Lindenhalle ein. Nähere 
Infos, auch zum Ticketverkauf folgen und können dann natürlich auch unserer Homepage 
(www.feinklang-kirchen.de) , Facebook und Instagram entnommen werden. 
Wir möchten uns bei allen bedanken, die den Liederkranz Kirchen im vergangenen Jahr auf 
vielfältige Weise unterstützt haben. Ein herzliches Vergelt’s Gott! 
Unsere Arbeit werden wir ausführlich bei unserer Generalversammlung am 18. Februar 2024 
um 10 Uhr vorstellen. Hierzu ergeht an Sie schon jetzt herzliche Einladung! 
„Wenn der Winter kommt, der Schatten geht. Wie vom Winde verweht, ist alle Furcht und 
alles Leid. Frieden, Liebe und Glückseligkeit.“ (irischer Segen) 
Mit diesen Worten wünschen wir Ihnen allen von Herzen gesegnete und friedvolle 
Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 2024. 
Ich grüße Sie herzlich, 
Kristina Burget - 1. Vorsitzende Liederkranz Kirchen 
 

 

Weihnachtsgeschenk gesucht? Wir haben die Idee! 

 
„Schwäbischer Duranand“ am Samstag, 27.04.2024, um 20:00 Uhr 
 im Gsthaus „Kreuz in Obermarchtal 

mit Hillu´s Herzdropfa & Markus Zipperle 
 
Karten im Vorverkauf (VKK 20,-€) bei folgenden Vorverkaufsstellen: 

 

- Gasthaus Kreuz 

- Schloß-Apotheke 

- Bäckerei „Engler“ 

- VR-Bank Alb-Blau-Donau (Obermarchtal 

 
Es lädt ein der „CDU-Ortsverband Obere Donau“ – Vorsitzender Walter Stützle 
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SpVgg Obermarchtal 
 

Allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern der SpVgg Obermarchtal 
wünschen wir ein gesegnetes, frohes Weihnachtsfest!! 

 

Wir bedanken uns: 

Bei allen Sportlern, die den Verein gut präsentiert haben, 
bei allen, die durch Ihr Engagement zum Wohle des Sportvereines tätig waren, 

sei es bei Veranstaltungen oder bei sonstigen Arbeitseinsätzen. 
Besonderer Dank gilt allen Übungsleitern, nur durch diese Personen, die sich ehrenamtlich zur 
Verfügung stellen, ist es möglich, dass eine Vielzahl an Gruppen sportlich aktiv sein kann. Vor 

allem für unsere Kinder und Jugendlichen ist damit eine sinnvolle Freizeitgestaltung 
gewährleistet. 

 
Wir wünschen allen Einwohnern der Gemeinde schon jetzt ein gesundes, neues Jahr 2024! 

 
Die Vorstandschaft 

SpVgg Obermarchtal 
 
 

Der Kreisbauernverband Ulm-Ehingen e.V. lädt ein zum Bauerntag am Freitag, 12.01.2024, in der 

Mühlbachhalle, Mühlweg 3, 89173 Lonsee. 

Wir beginnen um 19:00 Uhr mit einem kleinen Imbiss. Es bewirten die LandFrauen Lonsee-

Ettlenschieß. 

Herr Günther Felßner, Vize-Präsident des Bayerischer Bauernverband, referiert zum Thema: „Vielfältig. 

Kreativ. Innovativ – Bauernfamilien gestalten Zukunft“. 

Wir laden unsere Mitglieder, ihre Familien, die Landfrauen und die Landjugend sowie alle 

interessierten Freunde und Gäste ganz herzlich ein. 
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Dreikönigskonzert des Musikvereins „Lyra” Unterstadion 
 
Der Musikverein „Lyra“ Unterstadion veranstaltet am Freitag, 5. Januar 2024 um 19:30 
Uhr in der Mehrzweckhalle in Oberstadion sein traditionelles Dreikönigskonzert.  
 
Zu diesem Konzert sind Sie alle recht herzlich eingeladen und wir würden uns sehr freuen, 
wenn wir Sie an diesem Abend als Zuhörer begrüßen dürfen. 
 
Musikverein „Lyra“  
Unterstadion  

 

 

 
Ski- und Snowboardkurse der Skiabteilung Munderkingen 

Unser 2-tägiger Ski- und Snowboardkurs findet am 27. Und 28. Januar 2024 in 

Jungholz statt.  Zusätzlich bieten wir in dieser Saison noch einen 1-Tages-Kurs am 24. 

Februar 2024 an. Beide Kurse können unabhängig voneinander gebucht werden. Eine 

Teilnahme am 2-Tageskurs ist nicht Voraussetzung für den 1-Tages-Kurs. An allen 

Tagen sind auch Tagesfahrer willkommen, die nicht an den Kursen teilnehmen 

wollen. Die Kurse sind für alle ab 6 Jahren geeignet, egal ob Anfänger oder Könner. Qualifizierten 

Lehrkräfte unserer vereinseigenen Ski- und Snowboardschule bieten 3 lehrreiche Kurstage in kleinen 

Gruppen. 

Speziell für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren bieten wir unseren 

Bambiniskikurs am 25. Februar 2024 in Jungholz an. Wenn Ihre Bambinis Lust 

haben auf ein kleines Skiabenteuer im Schnee, dann schnell anmelden, denn es 

gibt nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen. 

Anmelden können Sie sich unter www.skiabteilung-munderkingen.de und dort 

finden Sie auch weitere Informationen zu unseren Kursen. 

Unser Maskottchen Leo und unsere Lehrkräfte freuen sich auf Euch! 
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           0               Kirchliche Mitteilungen  

    und Gottesdienstordnung       

     St. Andreas 
    Untermarchtal und Gütelhofen 
Pfarramt St. Andreas, Kirchweg 2, 89617 Untermarchtal 

Pfarramt Untermarchtal: Tel. 07393-917588/ Fax 07393-917589     

        E-Mail: StAndreas.Untermarchtal@drs.de 

Pfarramt Obermarchtal: Tel. 07375-92131/Fax 07375-92132 

       E-Mail: StPetrusundPaulus.Obermarchtal@drs.de 

Pfarrbüro Untermarchtal (Frau Epp): Donnerstag 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Pfarrbüro Obermarchtal (Frau Kolb): Dienstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

                                                     und Donnerstag 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr  

Homepage: www.se-marchtal.de 

Pfarrer Gianfranco Loi Tel. 07375 92131 E-Mail: gianfranco.loi@drs.de 

Diakon Johannes Hänn Tel. 07375 92131 E-Mail: Johannes.Haenn@drs.de 

Mesnerin: Schwester Brigitte Schleid Tel. 07393 3054410  

 

Gültig vom 31.12. bis 14.01.2024 

 
Im Notfall für eine Krankensalbung bitte im Pfarrhaus Obermarchtal 
anrufen Tel. 0737592131 

 

 

Fest der Heiligen Familie/ Silvester 
 

Sa 30.12. 19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche   

So 31.12. 09.00 Uhr Laudes, Klosterkirche 

 10.15 Uhr Eucharistiefeier, Münster Obermarchtal 

   -Aussendung der Sternsinger- 

 17.00 Uhr Eucharistiefeier zum Jahresschluss, Klosterkirche 

 18.00 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Jahresschluss, Neuburg 

 19.00 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Jahresschluss, Reutlingendorf 

 19.00 Uhr Eucharistiefeier, Emeringen  

 

Mo 01.01. Neujahr Oktavtag von Weihnachten 
  09.45 Uhr Laudes, Klosterkirche 

 10.15 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 

 10.15 Uhr Eucharistiefeier, Münster Obermarchtal 

 19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 

 

Di 02.01. Basilius der Große/ Gregor von Nazianz 

07.00 Uhr Laudes, Klosterkirche 

 08.30-12.00 Uhr Anbetung, Klosterkirche 

19.00 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 

 

 

Mi 03.01. 07.00 Uhr Eucharistiefeier mit Laudes, Klosterkirche 

 19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche  

Do 04.01. Elisabeth Anna Seton 

 19.00 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 

 

 



 

 

Fr 05.01. 07.00 Uhr Eucharistiefeier mit Laudes, Klosterkirche 

 13.30-17.00 Uhr Anbetung, Klosterkirche 

17.00 Uhr Aussendungsgottesdienst der Sternsinger, Pfarrkirche 

Untermarchtal 

  19.00 Uhr Vigil zum Fest der Erscheinung des Herrn, Klosterkirche  

 

Sa 06.01 Heilige Drei Könige Erscheinung des Herrn/ Hochfest 

   Weihe von Salz, Brot und Kreide 

   Caritas-Fastenopfer 
08.15 Uhr Laudes, Klosterkirche  

  08.45 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 

  08.45 Uhr Eucharistiefeier, Neuburg 

    -Aussendung der Sternsinger- 

  08.45 Uhr Wort-Gottes-Feier, Emeringen 

    -Aussendung der Sternsinger- 

  08.45 Uhr Wort-Gottes-Feier, Reutlingendorf 

    -Aussendung der Sternsinger- 

  10.15 Uhr Eucharistiefeier, Münster Obermarchtal 

  19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 

      

So 07.01. Taufe des Herrn 
 

So 07.01. 08.15 Uhr Laudes, Klosterkirche 

08.45 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 

08.45 Uhr Eucharistiefeier, Reutlingendorf  

10.15 Uhr Eucharistiefeier, Münster Obermarchtal 

19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 

 

Mo 08.01. 06.30 Uhr Laudes, Klosterkirche 

  19.00 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 

 

Di 09.01. 06.05 Uhr Laudes, Klosterkirche 

 06.30 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 

 08.00-12.00 Uhr Anbetung, Klosterkirche 

 19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche  

 

Mi 10.01. 06.05 Uhr Laudes mit Anbetung, Klosterkirche 

 19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 

 

Do 11.01. 07.30 Uhr Schülergottesdienst, Pfarrkirche Untermarchtal 

19.00 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 

 

Fr 12.01. 06.05 Uhr Laudes, Klosterkirche 

  06.30 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 

  13.30-17.00 Uhr Anbetung, Klosterkirche 

17.30 Uhr Anbetung, Rosenkranzgebet, Beichtgelegenheit, 

St. Urban Obermarchtal 

  18.00 Uhr Abendmesse, St. Urban Obermarchtal 

 

  19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 

 

Sa 13.01. 07.00 Uhr Eucharistiefeier mit Laudes, Klosterkirche 

  14.00 Uhr Beichtgelegenheit, Klosterkirche 

  15.00 Uhr Messe mit den Narren, Münster Obermarchtal  

 

 

 



 

 

2. Sonntag im Jahreskreis 
 

Sa 13.01 18.00 Uhr Wort-Gottes-Feier, Pfarrkirche Untermarchtal 

19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche   

 

So 14.01. 08.15 Uhr Laudes, Klosterkirche 

 08.45 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 

 08.45 Uhr Eucharistiefeier, Emeringen 

 08.45 Uhr Wort-Gottes-Feier, Reutlingendorf 

 10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier, Neuburg 

 10.15 Uhr Eucharistiefeier, Münster Obermarchtal 

 19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 

 

Einladung zur Wortgottesdienstfeier mit Krippenspiel  
am Heiligen Abend 
 
Wir laden alle Kinder und deren Familien zur Wortgottesdienstfeier mit Krippenspiel 
zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest ein. 
 

Sonntag 24.12.2023 um 15.00 Uhr  
Pfarrkirche St. Andreas Untermarchtal 
 
Ein herzliches Dankeschön allen Kindern, die beim Krippenspiel mitmachen und somit 
diese besondere Weihnachtseinstimmung uns ermöglichen. 
Besonderer Dank an das Vorbereitungsteam: Frau Krauth und Frau Stiehle. 
  
Das Krippenspiel wird auch im Gottesdienst in der Klosterkirche am 2. Weihnachts-
feiertag aufgeführt. 
 
Der Kirchengemeinderat wünscht allen Untermarchtalern ein gesegnetes und 
friedvolles Weihnachtsfest 2023. 
 

 
Sternsingeraktion 2024 
 
Die Ministranten und Ministrantinnen der Kirchengemeinde St. Andreas werden auch 
2024 wieder die Sternsingeraktion durchführen. Das Motto der Sternsingeraktion 2044 
heißt: „GEMEINSAM FÜE UNSERE ERDE – in Amazonien und Weltweit“  
Die Sternsinger hoffen wieder auf viele offene Türen und Spenden für die Arbeit der 
Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in Tansania und der Aktion 
Dreikönigssingen 2024.  
Der Aussendungsgottesdienst ist am Freitagtag 05.01.2044 17.00 Uhr in der 
Pfarrkirche St. Andreas und am Dreikönigstag um 8.45 Uhr in der Klosterkirche. 
Die Sternsinger werden am Freitagtag 05.01. und Samstagtag 06.01.2014 unterwegs 
sein 
Der Kirchengemeinderat wünscht allen Untermarchtalern alles Gute, Glück und 
Gesundheit für das Jahr 2024. 
 
 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

 
 
Veranstaltungshinweis Mütter beten für ihre Familie 
 
2. Januar 2024 – Mütter beten für ihre Familie 
 
Am ersten Dienstag im Monat – dem 02.01. von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr – bietet die 
Schönstattbewegung Frauen und Mütter im Schönstatt-Zentrum Aulendorf wieder 
„Mütter beten für ihre Familie“ an, um Glaube und Leben zu teilen. Gemeinsam den 
„Kontakt nach oben“ herstellen und sich gegenseitig stärken ist wichtiges Anliegen der 
Veranstaltung. 
Beginn: 9.30 Uhr im Schönstatt-Kapellchen; Kontakt: Hildegard-Reck-Zuchotzki, 
07371/961048 
 
 
 
 
 
 

 
Geistlicher Edelsteinnachmittag mit Kaffee und Kuchen 
 
Am Sonntag, 7. Januar, 16.00 bis 18.00 Uhr hält Dekanatsreferent Dr. Wolfgang 
Steffel im Saal des Bischof-Sproll-Hauses, Olgastr. 137, Ulm einen Vortrag mit dem 
Titel „Durch Engel geschützt und umgeben von edlen Steinen“. Es geht um die 
symbolische Bedeutung der Edelsteine in der Bibel und um die Perlen des Glaubens 
von Bischof Martin Lönnebo. Bereits ab 15.00 Uhr werden Kaffee und Kuchen 
gereicht. Die Steine, die im Original zu sehen sind, stehen für Gottes Trost, wenn das 
Leben dunkel ist und Menschen Wunden tragen wie rubinrote Steine. Gott schenkt 
dann in seinem Geist das Smaragdgrün der Hoffnung und die saphirblaue Zuversicht. 
Eine Anmeldung ist beim Kath. Dekanat Ehingen-Ulm, Tel.: 0731/9206010, 
dekanat.eu@drs.de erbeten. 
 
Leitvortrag 2024 des Dekanats 
 
Im Leitvortrag 2024 spricht Dekanatsreferent Dr. Wolfgang Steffel am Dienstag, 9. 
Januar, 20.00 Uhr im Saal des Bischof-Sproll-Hauses, Olgastr. 137, Ulm zum Thema 
„Der Mensch als Nein-Sagen-Könner und frei zur Hingabe: Existenz der Extreme.“ 
Tatsächlich kann sich der Mensch abgrenzen, distanzieren, verweigern, dagegen sein. 
Vom Glauben her ist aber (unbeschadet der Notwendigkeit manchen Neins im Alltag, 
um nicht von äußeren und inneren Ansprüchen aufgefressen zu werden) das Ja 
grundlegend und leitend. Zum Ja gehören das vorherige Wahrnehmen und 
Vernehmen, die Offenheit und Empfänglichkeit und schließlich die Aktivität der 
Hingabe, das „Ja, so soll es sein“. Auch Onlineteilnahme über www.zoom.us mit 
Meeting-ID: 885 269 9290, Kenncode: 196365 ist möglich oder per Telefon über Tel.: 
0695 050 2596, dann Meeting-ID und Kenncode, je mit Raute # abschließen.  

 

http://www.zoom.us/
tel://8852699290/
tel://06950502596/

